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ANTRAGFORMULAR FÜR EINE STELLUNGNAHME ZU EINEM 
GESETZESENTWURF1 

Version 4.0 
(Art. 23 des Gesetzes vom 3/12/2017 zur Schaffung der Datenschutzbehörde)  

VORABBEMERKUNGEN 
 Jeder Antrag auf Stellungnahme über einen Gesetzesentwurf (Gesetzestext,

Verordnungen oder andere) muss unbedingt mit diesem Formular eingereicht werden. 
 Benutzen Sie immer die letzte Version, die auf der Website der DSB zu finden ist.
 Lesen Sie das Erläuterungspapier, bevor Sie das Formular ausfüllen.
 Dieses Formular kann nicht per Hand ausgefüllt werden.
 Damit es zulässig ist, muss es in einer der drei Landessprachen (FR, NL, DE) ausgefüllt

werden.
 Die Fragen mit einem * müssen unbedingt ausgefüllt werden.
 Wenn es ausgefüllt ist muss das Formular mit seinen Anlagen folgendermaßen

versandt werden:
- entweder indem Sie Ihre Dokumente direkt auf unsere Web-Schnittstelle aufladen

(upload),
- oder per Einschreiben (das Formular und die Anlagen werden ausgedruckt) an

folgende Adresse: Datenschutzbehörde, Rue de la presse 35 in 1000 Brüssel.
Ihr Antrag wird nur bearbeitet, wenn dieses Formular vollständig ausgefüllt ist. Die 
gesetzliche Frist für die Abgabe einer Stellungnahme beginnt mit dem Zeitpunkt, an 
dem Ihr Antrag vollständig ist.  
Ich möchte Sie darauf Aufmerksam machen, dass, wenn es sich um einen Entwurf handelt, 
der vom Ministerrat genehmigt sein wird, dieser Entwurf erst nach dieser, dieser dem DSB 
erst nach einer solchen Genehmigung zur Stellungnahme vorgelegt werden kann. 

Dieses Formular muss genau und korrekt ausgefüllt werden. In der Tat wird sich das 
DSB auf Ihre Antworten verlassen, um zu entscheiden, ob der Textentwurf 
Bestimmungen enthält, die ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen darstellen oder nicht. Nur in Fällen, in denen aus Ihren Antworten 
hervorgeht, dass der Textentwurf ein derart erhöhtes Risiko birgt, wird die Behörde den 
Textentwurf stets analysieren und eine konkrete Stellungnahme abgeben. In anderen 
Fällen wird entweder eine Analyse des Stoffes oder nur eine allgemeine Anleitung 
gegeben. 

Dokumente, die Ihrem Antrag auf Stellungnahme beigefügt werden müssen (Kästchen 
ankreuzen, um die übermittelten Dokumente anzugeben)*  
(die Anlagen werden auf FR, NL, DE, EN angenommen, vorzugsweise in zwei dieser 
Sprachen und wenn möglich im Word-Format):  
☐ den Entwurf oder Vorentwurf des Normativen Textes, für den eine Stellungnahme
beantragt wird, in der endgültigen Version;
☐ die Zusammenfassung der Gründe, der Bericht an den König (wenn dieser besteht), die
Regierungsmitteilung (wenn diese besteht);
☐ die Mitteilung der Zustimmung des Ministerrats/der Regierung zu dem zur
Stellungnahme vorgelegten Entwurf (außer bei Nichtvorlage des Entwurfs);
☐ wenn Sie diese bereits erhalten haben, die Stellungnahme des Staatsrates zum Entwurf;
☐ wenn der Antrag auf Stellungnahme einen normativen Text betrifft, der eine große
Anzahl von Änderungen an einem bereits in Kraft befindlichen Text enthält, eine

1 Für weitere Informationen oder bei Fragen über die Verarbeitung Ihrer Daten durch die Datenschutzbehörde lesen Sie 
unsere Datenschutzerklärung. Fragen oder Bemerkungen zu diesem Formular können an contact(at)apd-gba.be mit Betreff 
« AH-2019-0076 » gesandt werden, nach Einsicht des Erläuterungspapiers. 

https://www.datenschutzbehorde.be/anfrage-stellungnahme-artikel-23
https://www.datenschtuzbehorde.be/publications/erlauterungspapier-zum-formular-anfrage-auf-stellungnahme.pdf
https://www.datenschutzbehorde.be/professionell/aktionen/stellungnahme-
https://www.datenschutzbehorde.be/datenschutzerklarung-in-kurze
mailto:contact@apd-gba.be
https://www.datenschtuzbehorde.be/publications/erlauterungspapier-zum-formular-anfrage-auf-stellungnahme.pdf
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koordinierte Version des ursprünglichen Normativen Textes, der vom Entwurf abgeändert 
wird;  
☐ alle anderen Dokumente, die den Kontext des Entwurfs sowie seine Ziele erläutern
können.
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TEIL I – ALLGEMEINE INFORMATION 
1. Minister, Staatssekretär oder Präsident des Kollegiums oder Gesetzgebende
Kammer, in dessen Namen der Antrag eingereicht wird*
Name Vorname 
Offizielle Bezeichnung der Funktion 
Postadresse 
2.  Kontaktperson für zusätzliche Informationen zum Entwurf*
Name Vorname 
Funktion 
Rufnummer E-Mail
3.  Weitere Kontaktpersonen, die zusätzliche Informationen zu diesem Entwurf
erteilen können
Name Vorname 
Funktion 
Rufnummer E-Mail

TEIL II – PRÜFUNG DER ZUSTÄNDIGKEIT DER DSB UND GEGENSTAND DER 
ANFRAGE 

1. Behörde, in deren Namen der Antrag eingereicht wird*

2.  Art des Entwurf, für den eine Stellungnahme beantragt wird*

3. Artikel des Entwurfs, für die eine Stellungnahme beantragt wird, und
vollständiger Titel des Entwurfs  *

4. Der Entwurf betrifft oder bezieht sich auf die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten durch eine oder mehrere der hiernach genannten
Behörde*
☐ Föderale Polizei/Lokale Polizei
☐ Generalinspektion der Föderalpolizei und der lokalen Polizei
☐ Passagierinformationseinheit
☐ Staatssicherheit oder Allgemeiner Nachrichten- und Sicherheitsdienst
☐ Die im Gesetz vom 11.12.1998 über die Klassifizierung und die

Sicherheitsermächtigungen, bescheinigungen und -stellungnahmen genannten
Behörde

☐ Koordinierungsorgan für die Bedrohungsanalyse - KOBA
☐ Keine dieser Behörden
Betroffene(r) Artikel: 
5.  Haben Sie den Entwurf an eine andere Datenschutzbehörde weitergeleitet
oder werden Sie dies tun?*

Ja 
Datum: 

 Behörde: 
Nein 
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TEIL III – EIGENSCHAFTEN DER DEN ENTWURF BEGLEITENDEN 
VERARBEITUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

1. Der Entwurf*
Führt eine neue Verarbeitung von personenbezogenen Daten ein 
Präzisiert oder verändert eine bestehende Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten 
beides 

Beschreiben Sie kurz die Verarbeitung, welche die zur Stellungnahme vorgelegten 
Bestimmungen begleitet:  

2. Die DSB oder der Ausschuss für Schutz der Privatsphäre hat bereits eine
Stellungnahme oder eine Empfehlung bzgl. der betroffenen Verarbeitung
abgegeben
Ja – [Stellungnahme oder Empfehlung / Nummer/Jahr] 
3.  Rechtsgrundlage der Verarbeitung (Art. 6, Art. 9 oder Art. 10 der DGSVO)*
☐ Einhaltung einer gesetzlichen Pflicht (Art 6.1, c der DGSVO)

Welche genau (Referenz)?

☐ Umsetzung einer Mission des öffentlichen Interesses oder die für die Ausübung der
öffentlichen Gewalt von Bedeutung sind (Art. 6.1, e DGSVO)
Welche genau (Referenz)?

☐ Andere Rechtsgrundlage (Art. 6.1 oder 9.2 oder 10 der DGSVO)
Welche genau (Referenz)?
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4. Die Verarbeitung weist eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften auf:*
☐ Die Behandlung bezieht sich auf die Sonderkategorien der personenbezogenen Daten

(sensible Daten) im Sinne von Artikel 9 und/oder 10 der DGSVO und/oder auf hoch
persönliche Daten

☐ Die Verarbeitung betrifft schutzbedürftige Personen
☐ Die Verarbeitung findet zu Zwecken der Aufsicht oder Kontrolle statt
☐ Die Verarbeitung ist vollständig automatisiert
☐ Die Verarbeitung geht mit einer Kreuzung oder einer Kombination von

personenbezogenen Daten aus verschiedenen Quellen einher
☐ Die Verarbeitung ermöglicht es, gegebenenfalls zu einer Entscheidung zu führen, die

negative Folgen für die betroffenen Personen haben kann
☐ Die Verarbeitung ist eine umfangreiche Verarbeitung von personenbezogenen Daten

aufgrund eines hohen Datenvolumens und/oder der hohen Anzahl betroffener
Personen

☐ Die Daten werden einer Drittpartei mitgeteilt oder sind dieser Drittpartei zugänglich
☐ Die Rechte der betroffenen Personen, die laut DGSVO vorgesehen sind, sind

eingeschränkt
☐ Der zur Stellungnahme vorgelegte Entwurf plant die Verwendung der

Identifikationsnummer des Nationalregisters oder einer anderen einmaligen
Identifikationsnummer

☐ Die Verarbeitung zieht die Übertragung personenbezogener Daten an Drittländer im
Europäischen Wirtschaftsraum oder an internationale Organisationen nach sich

☐ Keine dieser Situationen
5.  Die Erhebung der personenbezogenen Daten findet statt*
☐ Direkt bei den betroffenen Personen
☐ Auf indirekte Weise (durch Dritte)
☐ Es handelt sich um eine Verarbeitung, die nach der Verarbeitung stattfindet, für welche

die Daten ursprünglich erhoben wurden
6.  Die Verarbeitung ist Gegenstand einer Datenschutz- Folgenabschätzung
(DSFA -DPIA)*

7. Welches ist das im Allgemeininteresse liegende Ziel, das durch die den
Entwurf begleitende Datenverarbeitung verfolgt wird*

8. Wenn die Verarbeitungsentwürfe ein erhöhtes Risiko für die Rechte und
Freiheiten der entsprechenden Personen darstellen, geben Sie diese bitte
genauer an:*
☐ Alle sachlichen und stichhaltigen Elemente, die die Notwendigkeit der Verarbeitung
rechtfertigen

☐ Inwiefern würden andere, alternative und weniger zudringliche Maßnahmen das
Erreichen des Ziels nicht ermöglichen
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TEIL IV – DIE WESENTLICHEN ELEMENTE DES ENTWURFES 
1. Der Entwurf bestimmt einen (oder mehrere) Verantwortliche(n)*

Ja Artikel: 
Nein Warum? 

2.  Der Entwurf bestimmt die durch die Verarbeitung verfolgten Zwecke*
Ja Artikel: 
Nein Warum? 

3.  Der Entwurf bestimmt (die Kategorie der) verarbeiteten personenbezogenen
Daten*

Ja Artikel: 
Nein Warum? 

4. Der Entwurf bestimmt die von der Verarbeitung betroffenen
Personenkategorien*

Ja Artikel: 
Nein Warum? 

5.  Denn die personenbezogenen Daten Drittpersonen mitgeteilt werden oder
ihnen zugänglich sind, bestimmt der Entwurf diese Drittpartei und gibt die
Zweckmäßigkeit der Mitteilung oder dieses Zugangs an*

Ja Artikel: 
Nein Warum? 

Die Daten werden keiner Drittpartei mitgeteilt / sind ihr nicht zugänglich 
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6.  Wenn eine spätere Verarbeitung der personenbezogenen Daten vorgesehen
ist sieht der Entwurf dies ausdrücklich vor*

Ja Artikel: 
Nein Warum? 

Eine spätere Verarbeitung ist nicht vorgesehen 
7.  Der Entwurf sieht die Dauer der Aufbewahrung der personenbezogenen
Daten vor*

Ja Artikel: 
Nein Warum? 

8.  Der Entwurf sieht eine Einschränkung der Rechte der betroffenen Personen,
die in der DGSVO vorgesehen sind, vor*

Ja Artikel: 
Warum? 

Nein 
9.  Kommentare
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